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Sitzung vom 20. Oktober 1993

3187.  Privater Gestaltungsplan Säge, Bäretswil

Die kommunale Nutzungsplanung der Gemeinde Bäretswil wurde  durch

den Regierungsrat mit Beschluss Nr. 3575/1982 genehmigt.

Für das gemäss Zonenplan der Landwirtschaftszone zugeteilte Gebiet

der Sägerei Egli, Säge, ist durch den Grundeigentümer ein privater Ge-

staltungsplan aufgestellt worden. Am 17. Juni 1992 stimmte diesem die

Gemeindeversammlung zu. Gegen diesen Beschluss sind laut Zeugnissen

der Bezirksratskanzlei Hinwil vom 25. August 1992 sowie der Kanzlei

der Baurekurskommissionen vom 29. Juli 1992 keine Rekurse eingegan-

gen. Der Gemeinderat Bäretswil ersucht mit Schreiben vom 17. Septem-

ber 1993 um Genehmigung der Vorlage.

Mit dem vorliegenden Gestaltungsplan sollen der Bestand und die Er-

weiterung der bestehenden Sägerei sichergestellt werden. Dies ist nur im

Rahmen des Gestaltungsplans möglich.

Einer Genehmigung steht nichts entgegen.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der von der Gemeindeversammlung Bäretswil am 17. Juni 1992

verabschiedete private Gestaltungsplan Säge wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Bäretswil, 8344 Bäretswil (unter

Beilage eines mit Genehmigungsvermerk versehenen Exemplars des Ge-

staltungsplans für sich und zuhanden des Grundeigentümers), die Kanz-

lei der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht sowie an die

Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 20. Oktober 1993

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Roggwiller 
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